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13 Gesetz zur Änderung des Ausführungsgeset-
zes zum Flurbereinigungsgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/2977 

erste Lesung 

Zur Einbringung des Gesetzentwurfs erteile ich 
Herrn Minister Remmel das Wort. 

Johannes Remmel, Minister für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Einige von Ihnen können sich 
noch erinnern: 2007 wurde mit dem Gesetz zur 
Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts 
das über viele Jahrzehnte bewährte Widerspruchs-
verfahren im Flurbereinigungsrecht mit Wirkung 
vom 1. Januar 2008 abgeschafft.  

Die Landesregierung bringt nun den Ihnen vorlie-
genden Gesetzentwurf ein, der zur Änderung des 
Ausführungsgesetzes zum Flurbereinigungsgesetz 
NRW dient. Der Gesetzentwurf hat zwei Ziele: 

Erstens. Wir geben den zahlreichen Beteiligten im 
Flurbereinigungsverfahren das Widerspruchsverfah-
rensrecht zurück und die damit verbundene Schlich-
tungs- und Schiedsfunktion.  

Zweitens. Wir passen das Recht dort an die aktuel-
len Verwaltungsstrukturen an, wo es nötig ist.  

Dieser Weg ist im Koalitionsvertrag beschrieben. 
Dort ist ausgeführt, das Widerspruchsverfahren 
dann wieder einzuführen, wenn dies nach einge-
hender Prüfung sinnvoll und nötig ist. Dies ist im 
vorliegenden Fall so zu sehen. 

Recht und Verfahren der Flurbereinigung – wer das 
Prozedere einmal mitgemacht hat, weiß, dass es 
sich um ein sehr komplexes Verfahren handelt. Dies 
gilt umso mehr, weil hier ein Dialog zwischen der 
Verwaltung und zwischen den Bürgerinnen und 
Bürger notwendig ist, ebenso hängt ein umfängli-
cher Rechtsschutz damit zusammen.  

Das Grundgesetz misst dem Eigentum einen sehr 
hohen Wert bei. Die Flurbereinigung betrifft die 
Neugestaltung ländlichen Grundbesitzes. Sie führt 
damit die Wahrung von Eigentum und Rechten 
ganz zentral voran. 

Zur näheren Begründung unseres Gesetzentwurfes 
möchte ich zumindest auf ein paar Zahlen hinweisen, 
damit Sie wissen, über welche Dimensionen wir re-
den. Aktuell laufen in Nordrhein-Westfalen 240 Bo-
denordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungs-
gesetz. Sie umfassen eine Fläche von 130.000 Hek-
tar. Wir sprechen also von Verfahren, die einen Anteil 
von gut 4 % der Landesfläche ausmachen. 40.000 
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer sind 

daran beteiligt oder betroffen. Das ist die Einwohner-
zahl einer mittelgroßen Stadt.  

Flurbereinigung ist – und das muss auch gesagt 
werden – kein klassisches Verwaltungsverfahren, 
wo auf der einen Seite die öffentliche Hand steht 
und auf der anderen Seite die Bürgerinnen und 
Bürger. Es gibt hier noch sehr viel mehr Beteiligte, 
zahlreiche Grundstückseigentümerinnen und -ei-
gentümer mit unterschiedlichen Interessen, Träger 
öffentlicher Belange, Umweltverbände, die landwirt-
schaftlichen Berufsvertretungen und viele mehr.  

Das macht es erforderlich, Ausgleichsmöglichkeiten 
zu schaffen sowie in einem vorgerichtlichen Verfah-
ren mithilfe eines Widerspruchsrechts die Pläne kor-
rigieren zu können und damit zu einem fairen Aus-
gleich von Interessen zu kommen.  

Wir wollen die Entlastung der Gerichte; das hat sich 
schon in einer ersten Evaluierung gezeigt. Um gut 
50 % haben die Klagen vor Oberverwaltungsgerich-
ten – das ist die Instanz, die sofort angerufen wer-
den muss – zugenommen. Das führt zu einer Be-
schäftigung von Gerichten da, wo wir es nicht wol-
len. Deshalb muss dies zurückgenommen und ver-
ändert werden. 

Ich will auch sagen, warum das notwendig ist, damit 
Sie ein paar Beispiele kennenlernen, wo derzeit 
Flächenbereitstellungs- und Flurbereinigungsverfah-
ren durch Verfahrensverzögerungen und Gerichte 
nicht vorankommen. Ich nenne die so wichtigen 
Deichbausanierungen am Rhein. Der Langeler Bo-
gen in Köln oder auch die Bislicher Insel sind hier-
von betroffen. Gerade vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Diskussion zum Hochwasserschutz ist es 
wichtig, die Verfahren zu beschleunigen. Das geht 
am besten, indem wir die Gerichtsverfahren ver-
meiden und mit einer Wiedereinführung des Wider-
spruchsrechtes im Verfahren zu konsensualen Lö-
sungen kommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese 
Regelung im Flurbereinigungsrecht wird Ihnen von 
der Landesregierung im Einvernehmen zwischen 
Justiz-, Innen- und Umweltministerium vorgeschla-
gen. Die Kommunen und Bezirksregierungen wer-
den dafür kein zusätzliches Personal benötigen. In-
sofern ist es ein rundum guter und positiver Weg, 
den Bürgerinnen und Bürgern wieder mehr Rechte 
zurückzugeben, Verfahren nicht zu belasten und 
Gerichte zu entlasten. 

Ich bitte um Unterstützung in den entsprechenden 
Ausschüssen und dann auch in der Beschlussfas-
sung hier im Parlament. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Minister Remmel. – Eine weitere Beratung zu die-
sem Tagesordnungspunkt ist heute nicht mehr vor-
gesehen.  
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Wir kommen damit zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 16/2977 an den Ausschuss für Kli-
maschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz – federführend –, an den 
Rechtsausschuss sowie an den Ausschuss für 
Kommunalpolitik. Ist jemand gegen die Überwei-
sungsempfehlung oder möchte sich enthalten? – 
Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungs-
empfehlung einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 

14 Gesetz zur Änderung des Krebsregisterge-
setzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/3206 

erste Lesung 

Zur Einbringung des Gesetzentwurfs erteile ich Frau 
Ministerin Steffens das Wort. 

Barbara Steffens, Ministerin für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Krebserkrankungen sind 
nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach wie vor die 
zweithäufigste Todesursache. Das epidemiologi-
sche Krebsregister erfasst, speichert und interpre-
tiert Informationen zu Krebserkrankungen. Es ist 
damit die größte Datenbasis, um Angaben über die 
Häufigkeit, die regionale Verbreitung, aber gerade 
auch die Überlebensraten machen zu können. Auf 
der Grundlage des Krebsregisters sind vor allen 
Dingen Trendentwicklungen abzusehen. Das ist aus 
drei Gründen wichtig: 

Zum einen brauchen wir die Daten für die Präventi-
on, um passgenaue Präventionsangebote unterbrei-
ten zu können. 

Zum Zweiten brauchen wir sie für die Versorgung 
und auch, um damit Versorgungsstrukturen zu im-
plementieren. 

Als Letztes brauchen wir die Daten für die wissen-
schaftliche Forschung. 

Klar ist, dass die Aktualisierung der bisherigen ge-
setzlichen Regelungen notwendig ist. Diese schla-
gen wir mit der Änderung des Gesetzes vor. Ich will 
nur auf einige Beispiele eingehen. 

Klar ist von vornherein, dass wir eine fehlerfreie und 
vor allen Dingen aussagekräftige Datenbasis brau-
chen. Mit den Änderungen wollen wir die Datenqua-
lität und die Datenbasis verbessern. Wir brauchen 
eine bessere Zuordnung von Daten und auch eine 
Regelung zum länderübergreifenden Datenabgleich 
auf der Basis des Bundeskrebsregisterdatengeset-

zes von 2009; denn es ist wichtig, dass der Abgleich 
stattfindet. 

Wir brauchen Regelungen zum Datenabgleich und 
zur Evaluierung des Mammografiescreenings. Auch 
hier müssen die Daten zusammengeführt werden.  

Der letzte wichtige Punkt ist: Seit der Einführung der 
Meldepflicht im Jahr 2005 ist der Umgang mit dem 
epidemiologischen Krebsregister sehr unterschied-
lich. Wiederholt verweigern sich Einzelne offen, die 
Daten weiterzugeben, auch onkologisch Tätige. Wir 
haben die Behinderung dahin gehend, dass oft nicht 
die Datenqualität erreicht wird, die wir brauchen. 
Das heißt, die Vollständigkeit der Meldungen lässt 
oft zu wünschen übrig. 

Nach all den Jahren, in denen wir den Akteuren im 
Gesundheitssystem mit Geduld gegenübergestan-
den haben, kann das Thema nicht weiter so gedul-
dig angegangen werden, sondern wir brauchen eine 
ganz klare Regelung zur Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten, die wir hiermit einführen 
wollen. Wir können vor allem den Betroffenen ge-
genüber nicht weiter hinnehmen, dass Einzelne die 
Datenqualität verschlechtern oder hierzu nicht bei-
tragen. Denn eine schlechte Datenqualität kann für 
Einzelne dazu führen, dass nicht die Angebote vor-
gehalten werden, die wir eigentlich brauchen. Des-
wegen wollen wir die Vollzähligkeit der Meldungen 
herstellen. Das ist, wie gesagt, die Voraussetzung 
für belastbare Aussagen zum Krebsgeschehen. 

Mit all diesen Punkten werden wir versuchen, das 
Krebsregister zu verbessern. Natürlich sind auch 
weitere Punkte enthalten, die seit 2005 im Wandel 
der Zeit einfach notwendig geworden sind. Medizi-
nische und medizintechnische Innovationen brau-
chen die Veränderung. Darüber werden wir intensiv 
im Ausschuss diskutieren. 

Das epidemiologische Krebsregister hat auch bun-
desweit einen besonderen Stellenwert. Mit den ge-
setzlichen Veränderungen werden wir die hohe 
Qualität in Nordrhein-Westfalen noch weiter verbes-
sern können. In diesem Sinne werden wir weiterhin 
gemeinsam einen konstruktiven Dialog im Aus-
schuss haben. – Danke. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Frau 
Ministerin Steffens. – Eine weitere Beratung ist auch 
zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vorgesehen.  

Wir stimmen somit ab. Der Ältestenrat empfiehlt 
die Überweisung des Gesetzentwurfs Druck-
sache 16/3206 an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales. Ist jemand anderer 
Meinung oder möchte sich enthalten? – Das ist 
nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsemp-
fehlung einstimmig angenommen. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 
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